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Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

das auf Ihre Strafanzeige vom 15. August 2007

gegen Marianne Birthler und Jörg Stoye

wegen Volksverhetzung

eingeleitete Ermittlungsverfahren habe ich eingestellt (vgl. § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung),

da zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten nicht gegeben sind.

Insbesondere sind keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass

sich die Beschuldigten der Volksverhetzung gemäß § 130 StGB strafbar gemacht haben könn-

ten. Unabhängig davon, welche Intention mit der Veröffentlichung des in Rede stehenden Do-

kuments verbunden war, kann allein die Veröffentlichung eines authentischen historischen Do-

kuments keine Strafbarkeit (nach dieser Norm) begründen. Durch die Veröffentlichung wird

weder ein Angriffsobjekt des Tatbestands der Volksverhetzung betroffen noch ist die Verwirkli-

chung eines der Tatbestandsmerkmale des § 130 StGB erkennbar. Als Angriffsobjekt wären

allenfalls „Teile der Bevölkerung" in Erwägung zu ziehen. Dabei handelt es sich um Personen-

mehrheiten, die auf Grund gemeinsamer äußerer oder innerer Merkmale als unterscheidbarer

Teil der Gesamtheit der Bevölkerung abgrenzbar sind. Durch die Veröffentlichung wird weder

ein genau bestimmbarer noch ein abgrenzbarer Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik

Deutschland betroffen; so sind weder die Führung noch sonstige Verantwortliche der DDR

„Teile der Bevölkerung" i.S.d. Norm. Die von Ihnen letztlich unterstellte Irreführung der Öffent-

lichkeit ist auch sonst nicht geeignet, eine Strafbarkeit zu begründen.
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Soweit Sie auch Günter Nooke angezeigt haben, wird das gesonderte Verfahren 76 Js 653/07

geführt.

Hochachtungsvoll

Mohr

Staatsanwalt

Beglaubigt


